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Allgemeine Geschä/sbedingungen für Dienstleistungen des Copterkontors 
1. Die nachfolgenden Dienstleistungsbedingungen gelten für alle unsere Leistun-
gen, einschließlich Auskün<en und Beratungen. Sie gelten auch für zukün<ige 
Geschä<sbeziehungen mit Kunden, auch wenn wir bei Vertragsabschluss nicht 
mehr ausdrücklich darauf verweisen. 
2. Andere Bedingungen -speziell allgemeine Dienstleistungsbedingungen unserer 
Kunden- gelten nicht, auch wenn wir diesen bei Vorlage nicht mehr ausdrücklich 
widersprechen. Mündliche Vereinbarungen gelten nur nach schri<licher BestäJ-
gung durch uns. Dies gilt auch für die AuKebung des Schri<formerfordernisses. 
3. Spätestens mit der Au<ragsbestäJgung der Dienstleistung erkennt der Kunde 
unsere Allgemeinen Dienstleistungsgeschä<sbedingungen an. 

Vertragsabschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich eine Bindungs-
frist vereinbart ist. Das Vertragsverhältnis kommt erst zustande, wenn wir dem 
Kunden eine Au<ragsbestäJgung übersenden, die seiner Bestellung in den we-
sentlichen Bestandteilen entspricht. Erfolgt unsere Leistung ohne vorherige Be-
stäJgung, so kommt der Vertrag durch die Erbringung der Leistung zustande, 
wobei hinsichtlich der Vertragsbedingungen unsere Rechnung gleichzeiJg als Auf-
tragsbestäJgung gilt. 
2. Bestandteil jedes Angebots von uns sind die vorliegenden Geschä<sbedingun-
gen. 
3. Die elektronische Signatur nach dem jeweiligen Stand der Technik und gemäß 
den gesetzlichen BesJmmungen dafür ist für einen wirksamen Vertragsabschluss 
zulässig. Sie ersetzt die Schri<formerfordernis und hat auch GülJgkeit bei Ver-
tragsänderungen. 
4. Für die Erstellung der in Au<rag gegeben Bilder oder Videoformate gelten be-
sondere Ausführungsbedingungen als vereinbart, um die allgemeine Sicherheit 
und den gesetzlichen Vorschri<en zu entsprechen. Insbesondere werden Droh-
nenflüge nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschri<en und Auflagen durch-
geführt. Die Vorschri<en können bei uns eingesehen werden. Der Au<raggeber 
ist insbesondere gehalten, folgende generelle Standardbedingungen im Vorfeld 
zu berücksichJgen: 

• kein Überflug von Menschenansammlungen 
• kein Flug bei Regen, Nieselregen, GewiZer, Hagel, Nebel, Graupel Schnee-

fall oder Temperaturen unter -10°C 
• kein Flug bei Windstärken über 40 km/h in und unterhalb der Einsatzhöhe 
• kein Flug ohne Sichtkontakt zur Flugdrohne (Sichblug nach VFR-Regeln) 
• max. Flughöhe 120 Meter, max. Enbernung zum Piloten horizontal 300 m 
• kein Überflug von Bundesfernstraßen, Wasserstraßen und Bahnanlagen 

sowie seitlicher Abstand zu solchen nach 1:1 Regel 
• Flugzeit ca. 20 Minuten, je nach Akkukapazität 
• kein Überflug von Sperrgebieten, kein Überflug zu Zwecken der Spionage 



• kein Überflug von Grundstücken ohne Genehmigung des Grundstücksbe-
sitzers 

• Der Pilot entscheidet nach den v.g. Regeln immer autonom über die Reali-
sierung eines Fluges, ohne dass dies Schadenersatzverpflichtungen des 
Copterkontors begründen würde. 

Preise 
1. Die aufgeführten Preise sind Festpreise bis zum vertraglich vereinbarten Zeit-
punkt. 
2. Für danach auszuführende Leistungen behalten wir uns vor, unsere Preise den 
gegebenenfalls zwischenzeitlich eingetretenen Kostenänderungen, nach vorheri-
ger Rücksprache mit dem Kunden, anzupassen. 
3. Gebühren für behördliche Genehmigungen und Abnahmen sind in unseren 
Preisen nicht enthalten. Sie sind vom Au<raggeber zu erstaZen.  
4. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Beau<ragung von DriZen im 
Namen und auf Rechnung vom Copterkontor. Wir sind in diesem Fall nicht ver-
pflichtet, über die von DriZen in ihrem Au<rag erbrachten Leistungen Rechnung 
zu legen oder Rechnungen der von ihr beau<ragten Person vorzulegen. 
5. Im Angebot nicht veranschlagte Leistungen, die auf Verlangen des Au<ragge-
bers ausgeführt werden oder aber Mehraufwendungen, die bedingt sind durch 
unrichJge Angaben des Au<raggebers, durch unverschuldete Transportverzöge-
rungen oder durch nicht termin- oder fachgerechte Vorleistungen DriZer, soweit 
sie nicht Erfüllungshilfen vom Copterkontor sind, werden dem Au<raggeber zu-
sätzlich nach den aktuellen Vergütungssätzen vom Copterkontor in Rechnung ge-
stellt. 
6. Eine Stornierung der vereinbarten Termine durch den Au<raggeber muss min-
destens 24 Stunden vor dem vereinbarten Flugtermin erfolgen. Erfolgt die Stor-
nierung durch den Au<raggeber später, ist er verpflichtet, dem Copterkontor 50% 
der vereinbarten Vergütung als pauschalen Schadenersatz zu zahlen. Von der 
Vergütungspflicht wird der Au<raggeber frei, soweit er die Stornierung nicht zu 
vertreten hat. Den Nachweis hierfür hat der Au<raggeber zu erbringen. Wenn 
der Au<raggeber am Au<ragsort den Au<rag storniert, müssen die Fahrtkosten 
und zusätzlich zum Vergütungsanspruch erstaZet werden. 

Zahlungsbedingungen 
1. Die Rechnungserstellung erfolgt nach erbrachter Dienstleistung. 
2. Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage nach Eingang der Rechnung beim Kunden. Bei 
Abweichungen des Zahlungszieles muss diese vorab schri<lich im Vertrag ge-
nannt werden. 
3. Bei Zahlungsverzug können wir nach schri<licher MiZeilung die Erfüllung unse-
rer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Nach angemessener 
Fristsetzung sind wir in diesem Falle auch zur Kündigung berechJgt. 
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4. Das Copterkontor ist berechJgt, folgende Abschlagszahlungen zu verlangen: 
 - 20 % bei Vertragsschluss; 
 - 20 % nach Durchführung des (ersten) Drohnenflugs; 
 - 60 % nach Abnahme durch den Kunden bzw. Übergabe. 
5. Im Rahmen des Au<rags besteht Gestaltungsfreiheit. ReklamaJonen hinsicht-
lich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Au<ragge-
ber während oder nach der ProdukJon Änderungen, hat er die Mehrkosten zu 
tragen. das Copterkontor behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene 
Arbeiten. 
6. Mit der Abnahme der Arbeiten und der Freigabe von Entwürfen, ferJgen Fotos 
und Videoformaten, übernimmt der Au<raggeber die Verantwortung für die 
RichJgkeit von Text, Bild und Gestaltung. 
7. Werden die Entwürfe erneut und in größerem Umfang als ursprünglich vorge-
sehen benutzt, steht dem Copterkontor zusätzlich die Differenz zwischen der hö-
heren Vergütung für die tatsächliche Nutzung und der ursprünglich vereinbarten 
Vergütung zu. 

Gewährleistung / Sachmängelha/ung 
1. Die Ha<ung vom Copterkontor aus Beratungsmängeln, insbesondere die Haf-
tung für Sach-, Vermögens- und sonsJge Schäden des Au<raggebers, für Fehler 
oder Schäden an den auf Grund der Beratung errichteten Anlagen oder Teile von 
Anlagen werden ausgeschlossen. Insbesondere Ha<ung wegen ProdukJonsaus-
falles und entgangenen Gewinns werden ausgeschlossen. 
2. Eine Ha<ung setzt nachgewiesenes Verschulden vom Copterkontor im Sinne 
einer groben Fahrlässigkeit voraus. Grobe Fahrlässigkeit ist dann anzunehmen, 
wenn das Copterkontor durch eine Handlung oder Unterlassung die anerkannten 
Regeln der BG-Vorschri<en in besonders schwerem Maße verletzt oder wenn 
bewusst die schwerwiegenden Folgen ihrer Handlungsweise missachtet werden. 
3. Sind von uns Leistungsfristen angegeben und zur Grundlage für die Au<ragser-
teilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik, externen Ge-
nehmigungsverfahren und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der 
Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn der Au<raggeber etwaige Mitwirkungspflich-
ten nicht erfüllt. 
4. Rügen und Beanstandungen bezüglich äußerlich erkennbarer Mängel sind in-
nerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schri<lich beim uns geltend zu machen. 
Danach gilt das Werk bezüglich dieser Mängel als vertragsgemäß und mängelfrei 
abgenommen. 
5. Entstandene Mängel der Dienstleistung hat der Au<raggeber dem Copterkon-
tor unverzüglich mitzuteilen. 
6. Die Gewährleistungsfrist endet 12 Monate nach der Ablieferung der Dienstleis-
tung. Die Feststellung dieses Termins ist durch die Übergabe der Projektunterla-
gen gegeben. 
7. Die Versendung der Arbeiten online oder durch physischen Transport erfolgt 
auf Gefahr und auf Rechnung des Au<raggebers. 
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8. Die Ha<ung vom Copterkontor ist ausgeschlossen bei Fehlern an Datenträgern 
oder Dateien die beim Dateiimport auf das System des Au<raggebers entstehen. 
9. Der Au<raggeber versichert, dass er zur Verwendung aller dem Copterkontor 
übergebenen Vorlagen (Texte, Bilder, Filme, Grafiken etc.) berechJgt ist und dass 
diese Vorlagen von Rechten DriZer frei sind. 
10. Copterkontor ha<et nicht für die WeZbewerbs- und markenrechtliche Zuläs-
sigkeit und Eintragungsfähigkeit ihrer Entwürfe und sonsJgen Arbeiten; ebenso 
wenig für die Neuheit des Produktes. 

Urheberrecht und Nutzungsrechte 
1. Der Au<raggeber benöJgt die schri<liche Einwilligung vom Copterkontor zur 
Nutzung des Werkes auch in den Fällen, in denen das Werk (Entwürfe, Entwick-
lungen, Ausarbeitungen, etc.) die für den urheberrechtlichen Schutz erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht. Die Einwilligung ist vergütungspflichJg. 
2. Alle Nutzungsrechte (Urheberrecht) verbleiben beim Copterkontor, sofern die-
se nicht ausdrücklich auf den Au<raggeber übertragen werden. Die Übertragung 
von Nutzungsrechten steht generell unter dem Vorbehalt vollständiger Zahlun-
gen. Das Copterkontor darf sämtliches Bild-, Video- und Tonmaterial uneinge-
schränkt für eigene Zwecke nutzen. 
3. Die angeferJgten Fotos und Videoformate dürfen ohne ausdrückliche Einwilli-
gung weder im Original noch bei der ReprodukJon verändert werden. Jede -auch 
teilweise- Nachahmung ist unzulässig. Ein Verstoß begründet Schadenersatzan-
sprüche i.H.v. 200% der vereinbarten Vergütung. Davon unberührt bleibt das 
Recht vom Copterkontor, bei konkreter Schadensberechnung einen höheren 
Schaden geltend zu machen. 

SonsFges  
1. Der Au<raggeber erklärt sich einverstanden und darüber informiert, dass alle 
ihn betreffenden Daten aus der Geschä<sbeziehung im Rahmen der elektroni-
schen Datenverarbeitung gespeichert werden. 
2. Ist eine der vorstehenden Geschä<sbedingungen unwirksam, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Geschä<sbedingungen. 
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 
4. Sofern der Au<raggeber die Leistung vom Copterkontor als Kaufmann bestellt, 
es sich bei ihm um eine jurisJsche Person öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt, oder in Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat, wird als Gerichtsstand Rostock vereinbart.  

©Copterkontor 2024 

All rights reserved.
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